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Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 
Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für den Wahlkreis 229, Passau 
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Vollzug der Wassergesetze 
− Antrag auf Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis für die Ein-

leitung von Niederschlagswasser aus dem Gewerbegebiet Kohlbruck- Teichan-
lage Ost- in einen namenlosen Graben durch die Stadt Passau, Dienststelle 
Stadtentwässerung, Rathausplatz 1, 94032 Passau;  
Änderungsantrag bzgl. ehemaligem Sportplatz Kohlbruck   
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Vollzug der Baugesetze 
− Antrag der Kapfinger Vermögensverwaltungs GmbH, Kapuzinerstraße 4, 

94032 Passau auf Baugenehmigung zur Aufstockung und Erweiterung Dr.-
Hans-Kapfinger-Straße 14 d und Neubau Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 16 sowie 
Erweiterung der vorhandenen Tiefgarage im Bereich des Neubaus auf Flur-Nr. 
227, 228 und 232 der Gemarkung St. Nikola. Öffentliche Bekanntmachung der 
Baugenehmigung gem. Art. 66 Abs. 2 BayBO an die Nachbarn. 
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Sparkasse Passau 
− Sparbuchaufgebot Frau Claudia Madaj 
− Sparbuchaufgebot Frau Monika Madaj 
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 Vollzug der Wassergesetze; 
Antrag auf Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis für die Einleitung von Nieder-
schlagswasser aus dem Gewerbegebiet Kohlbruck- Teichanlage Ost-  in einen namenlosen Graben 
durch die Stadt Passau, Dienststelle Stadtentwässerung, Rathausplatz 1, 94032 Passau;  
Änderungsantrag bzgl. ehemaligem Sportplatz Kohlbruck   
hier: öffentliche Auslegung der Antragsunterlagen  

 
Die Stadt Passau, Dienststelle Stadtentwässerung, hat in Ergänzung zu der bereits mit Bescheid der 
Stadt Passau vom 12.12.20219 erteilten wasserrechtlichen Erlaubnis (§ 15 WHG) einen Änderungsan-
trag für die Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Gewerbegebiet Kohlbruck –Teichanlage Ost- 
im Bereich des derzeit vorhandenen Sportplatzes in einen namenlosen Graben gestellt, da diese Fläche 
auch hinsichtlich der Oberflächenentwässerung im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans neu 
überplant wird.  
  
Das Einleiten von Oberflächenwasser in ein Gewässer im Rahmen der öffentlichen Abwasserbeseiti-
gung ist ein Benutzungstatbestand im Sinne des WHG, der einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaub-
nis bedarf (§§ 10,12,15 WHG).   
 
Das Gewerbegebiet Kohlbruck ist im Trennsystem erschlossen. Das gesammelte Niederschlagswasser 
des weitaus größten Teils wird über die Teichanlage West in den Scheuereckerbach eingeleitet. Nur ein 
kleinerer Teil der vom aktuellen Antrag erfassten Einzugsfläche des Gewerbegebietes entwässert über 
die Teichanlage Ost in einen namenlosen Graben, der in der Karlsbader Straße in den städtischen 
Mischwasserkanal mündet.  
  
Die Planunterlagen, aus denen die weiteren Details ersichtlich sind, werden ab dem 11.02.2021 für 
die Dauer von einem Monat (bis einschließlich 10.03.2021) in der Dienststelle Umweltschutz der 
Stadt Passau, Rathausplatz 2+3, Altes Rathaus, 6. Stock, Zimmer 607, während der üblichen Dienst-
zeiten öffentlich ausgelegt. 
Unter Hinweis auf das derzeitige Infektionsgeschehen und die damit verbundenen  
Schutzmaßnahmen bitten wir vorab um telefonische Anmeldung unter 0851/396-534.  
    
1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann Einwendungen bis spätestens 

zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt 
Passau erheben. 

      Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf    
      besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
2. Werden gegen das beantragte Vorhaben Einwendungen erhoben, so werden diese in einem Ter-

min erörtert, der noch ortsüblich bekannt gemacht wird. Diejenigen, die Einwendungen erhoben 
haben, werden von diesem Termin gesondert benachrichtigt. Werden von mehr als 50 Beteiligten 
Einwendungen erhoben, so können diese Beteiligten durch öffentliche Bekanntmachung benach-
richtigt werden.   
 
Ohne Erörterungstermin kann entschieden werden, wenn einem Antrag im Einvernehmen mit 
allen Beteiligten in vollem Umfang entsprochen wird oder alle Beteiligten auf ihn verzichten. 13 
Verspätete Einwendungen können bei der Erörterung und Entscheidung unberücksichtigt blei-
ben.  
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Bei Ausbleiben eines Beteiligten zu dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt wer-
den.  
 

3. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen entstehende Kosten können nicht erstattet werden. 
 

4. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des wasserrechtlichen Verfahrens durch die Ge-
nehmigungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzuneh-
men sind.   
 

5. Die für das Auslegungsverfahren maßgeblichen Unterlagen können auch für den o.g. Zeitraum 
der Auslegung auf folgender Internetseite der Stadt Passau abgerufen werden: 
http://www.passau.de/Rathaus-Politik/Bekanntmachungen.aspx 

      Es wird darauf hingewiesen, dass die zur Einsicht ausgelegten Unterlagen maßgeblich  
      sind (Art. 27 a Abs. 1 Satz 4 BayVwVfG).  
 
 
Passau, den 01.02.2021 
 
 
Jürgen Dupper 
Oberbürgermeister 
 
 
 Vollzug der Baugesetze; 

Antrag der Kapfinger Vermögensverwaltungs GmbH, Kapuzinerstraße 4, 94032 Passau auf 
Baugenehmigung zur Aufstockung und Erweiterung Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 14 d und Neubau 
Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 16 sowie Erweiterung der vorhandenen Tiefgarage im Bereich des 
Neubaus auf Flur-Nr. 227, 228 und 232 der Gemarkung St. Nikola. 
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gem. Art. 66 Abs. 2 BayBO an die Nachbarn. 

 
Mit Bescheid vom 01.02.2021 (BA-Nr. B-3-2021) wurde der o. g. Bauantrag in nachfolgender Form 
(verkürzt dargestellt) genehmigt: 
 
 
1. Für das o. g. Bauvorhaben wird entsprechend den mit Genehmigungsvermerk verse- 
  henen Bauvorlagen unter Auflagen eine Baugenehmigung erteilt. 
 
 
 

R E C H T S B E H E L F S B E L E H R U N G:  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim Bayeri-
schen Verwaltungsgericht Regensburg, Haidplatz 1, 93047 Regensburg schriftlich, zur Niederschrift 

oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1.Form erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger/die Klägerin, die Beklagte (Stadt Passau) und den Gegenstand des Klage-
begehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 

http://www.passau.de/Rathaus-Politik/Bekanntmachungen.aspx
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Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
 
 
 

HINWEISE ZUR RECHTSBEHELFSBELEHRUNG: 

1. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehel-
fen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 
 

2. Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-
nung vom 22.06.2007 wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid vor Erhebung der Klage Wider-
spruch einzulegen. 
 

3. Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-
erhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 

Hinweis: 
 
Die formelle Einzelzustellung des Baugenehmigungsbescheides an diejenigen Eigentümer 
benachbarter Grundstücke, die ihre schriftliche Zustimmung nicht erteilt haben, kann durch die heutige 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, da mehr als 20 Zustellungen vorzunehmen sind. Die 
Zustellung der Baugenehmigung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 
BayBO). 
 
Die Baugenehmigung liegt in Zi-Nr. 107, 1. Etage des Neuen Rathauses, Rathausplatz 3, während der 
Dienststunden zur Einsichtnahme auf. 
 
Passau, den 01.02.2021 
 
 
S T A D T   P A S S A U 
Jürgen Dupper, Oberbürgermeister 
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 Sparbuch – Aufgebot 
 
Der Inhaber der verloren gegangenen Sparurkunde der Sparkasse Passau, 
Geschäftsstelle Ludwigstrasse, lautend auf 
 
Frau 
Claudia Madaj 
Graf-Zeppelin-Str. 10 
94036 Passau 
Sparkonto Nr. 3510732757 
 
hat binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlage der Sparurkunde anzumelden. Nach Ablauf der 
Frist wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 
 
Passau, 25.01.2021 
Sparkasse Passau 
Otmar Hausfelder 
(Gebietsdirektor) 
 
 
 Sparbuch - Aufgebot 
Der Inhaber der verloren gegangenen Sparurkunde der Sparkasse Passau, 
Geschäftsstelle Ludwigstrasse, lautend auf 
 
Frau 
Monika Madaj 
Graf-Zeppelin-Str. 10 
94036 Passau 
Sparkonto Nr. 3510732740 
 
hat binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlage der Sparurkunde anzumelden. Nach Ablauf der 
Frist wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 
 
Passau, 25.01.2021 
Sparkasse Passau 
 


	INHALT SEITE

